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5. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Halle (Saale)   

 
 
Aufgrund der §§ 8, 10 und 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der Fassung des Art. 1 des Gesetzes zur Reform des 
Kommunalverfassungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt und zur Fortentwicklung sonstiger 
kommunalrechtlicher Vorschriften (Kommunalrechtsreformgesetz) vom 17. Juni 2014                
(GVBl. LSA, S. 288) hat der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) in seiner Sitzung vom                        
… folgende 5. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung für die Stadt Halle (Saale) vom            
29. Oktober 2014, zuletzt geändert durch Satzung vom 27. September 2017, beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
§ 6 Abs. 7 S. 1 der Hauptsatzung werden folgende Sätze 2 und 3 angefügt: 
 

„In dringenden Angelegenheiten kann im Einzelfall von der vorgenannten 
Beschlussfolge durch vorhergehenden Beschluss des Stadtrates abgewichen werden. 
Mit dem Beschluss ist die neue Beschlussfolge für das Bauprojekt zu regeln.“ 

 
§ 2 

 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt 
Halle (Saale) in Kraft. 
 
Stadt Halle (Saale), den 
 
 
 
 
Dr. Bernd Wiegand 
Oberbürgermeister                                                             Dienstsiegel 


